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tragen m müssen, der Votschaft dcS Voll;. Raths nicht

zu entsprechen, »nd dagegen die Gesinnungen des gcsitz-

gebenden Raths jenem in folgender Botschaft bekannt

zu machen.
Die Forts, folgt.)

Kleine Schriften.
Bemerkungen über das neue Auflagen«

systcm vo in i;. December 1800. Von
einem Steuerpflichtigen. 8. Bern.
S. vi. u. 54.

Der ungenannte Vf. dieser Schrift, überzeugt daß

jeder Beytrag zur Berichtigung des öffentlichen Unheils
über eine der ersten Angelegenheiren des Staats und

seiner Bürger, wesentliches Verdienst ist, macht hier die

Resultate seiner Prüffung des ncncn AuflagcnsystemS,

das nun wirklich zur Ausführung gebracht werde» soll,

bekannt, nnd hofft, durch seine Arbeit die Emwürsse zu

widerlegen, die gegen das neue System gemacht worden

find, und die Abgaben desslben zu rechtfertigen.

Die Schrift eröffnet sich mit einigen Rükdliken auf
daâ Aliflagcnsystem von 1798, das schon darum ein

höchst gewagtes Werk seyn mußte, weil es unmöglich

war, demselben eine gehörige Kenntniß der Quellen des

Staats, und eben so wenig jene seiner ordentlichen und

aufferordenilichen Bedürfnisse zum Grunde zu legen.

In allen Berechnungen über die einen sowohl als über

die andern, sah man sich getäuscht, und nicht weniger

dann auch in dem gutmülhigen Zutrauen auf die Na.
tivnalredlichkeit des Schweizer»»!«, auf die Gewissen-

haftigkeit der Sleuerpsiichtigen, denen man die S el b st-

scha z u n g überließ. Nur im Zustande der Freude und

des Enthusiasmus ist der Men,ch offen, treu und redlich,,

und fteywilliger großer Opfer fähig. Hiezu fühlte flch

das Volk um so weniger geneigt, je mehr es sich seine

Freyheit im Nichtsdczahl.n dachte, und selbst in der

sträflichsten Widersezlichkcit ächten Schweizersinn zu finden

glaubte Dem neuen Auflagensysteme liegen nun

wenigstens die Erfahrungen dreyer Jahre zum Grunde,

und schon dieß muß den Vorzug desselben vor dem

älteren Systeme, im Allgemeinen und in den Augen

vsrurtheilsreyer Sachkenner, ausser allen Zweifel setzen...

Wenn unter den Auflagen des neuen Systems noch einige

verhaßte und drückende sich beßuden, so werden sie durch

die Umstände der Zeit gcrcchtserugt. Alle Abgaben

desselben sind von der Art, daß sie, indem sie den

AbAuß der Quellen, aus denen, fie hersiieffen sollen,

nothwendig vermindern, doch der Quelle selbst „ich,

an ihrer Ergiebigkeit schaden. Dieses liesse sich »ur dann

befürchten, wenn irgend ein Zweig so sehr belegt sey!,

würde, daß seine Betreibung durch die Abgabe» ge.

hemmt, nach ihrer Entrichtung nicht mit gleichen à
theilen fsrtgcsezt werden könnte. Daß dieses im Mg«,
meine» der Fall nicht sey, daß die Steuern irgendein«

Hülssquelte, einen Erwerb, oder Nahrungszweig l>«

Steuerpflichtige» weder stören noch schwächen, will
jeder Unbefangene zugeben müssen.

Der Vft durchgeht hierauf die einzelnen Theile d«l

Auflagensystcms, und bemüht sich dieselben von ihrer m,
theilhastenScite zu zeigen, u. dagegen gemachleEinwmff«
zu widerlegen. Wir wollen ihm in dieser Prüffung W
so weniger folgen, da die in unsere Blätter seiner Zcil

aufgenommenen Berichte der Finanzcommißion des zu

sczgcbendcn Rathes, die der Vf. auch hin und wicèa

bcnuzt hat, zum Theil den gleichen Zweck halten.
Uebcrhaupt wird kein Schweizer, der sein Vaterland

liebt, sich jezt mit ängstlichen Critiken der Abgaben, dii

die Zeitumstände auszuschreiben geboten, beschäftigen.

Es ist jezt um höhere Interessen, es ist um die Eelbß-

ständigkeit undUnabhängigkeit unsers Vaterlands zu thu»!

es ist darum zu thun,daß der »»glüklicheZwitter;ustand,in
welchem wir uns befinden, ein Ende nehme, und daß à
vernünftige und wahrhaft freyeVerfassung an seine Stâ
trette. Der Luneviller Traktat hat dazu den Weg gr«

bahnt. Die Kraft und der Wille des helvetische» LolÄ
müssen und werden das Werk vollende». Von alle» Seite»

erhebt sich seine Stimme gegen die Wicderauftrslchwlg
der Famiiienregicrungen, gegen die Verräiher, die

Helvettcn durch Föderalist« schwächen, nnd dein aal-

ländischen Joche preis geben wollen. Dieser Nome»!

kann nicht derjenige des Markten» um einige Abgabe»

seyn; das helvetische Volk kann seiner Regierung, in

dem über sein Schiksal entscheidenden Augei>blike,mÄt

die Mittel zu jeder zwekmäßigen und nothwendigen Ä«

tigkeil entziehen, und eben dadurch den Sieg M
Todfeinde sicher» wollen. Vereinigung des W'-Uens »»>

der Mittel der Schweizer Nation, Treue und Retlickkäl

der Beamicn, sind cs allein, die uns retten kömie«.

Sind wir einmal in einen bleibenden Zustand »bergt«

tretten, dann wird der Regierung erste Sorge se«»« bit

Bedürfnisse des Staates seinen Kräfte» a»zupa5w

nnd jene Sparsamkeit und weise Haushaltung in alle

Zweige der Ausgaben zu dringen die allein den Steuer«

Pflichtigen möglichst geringe Abgabe» sichern kann.
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